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Fall Quarantänezeit und Freitestungsmöglichkeit 
Ich bin SchülerIn 
und mit Corona 
infiziert (pos. PCR 
am 01.01) 

Unabhängig deines Impf- oder Genesenenstatus musst du für 10 Tage in Absonderung. Sende bitte eine E-Mail an 
info@ngl.s.schule-bw.de, in welcher du deinen Namen sowie deine Klasse mitteilst und dein PCR-Ergebnis im 
Anhang beifügst.  
 
Beispiel: Du machst am 01.01 einen PCR-Test, dieser Tag wird als Tag 0 gewertet. Tag 10 ist demnach am 11.01. An 
diesem Tag musst du noch in Absonderung bleiben. Ab 12.01 darfst du wieder in die Schule.  
 
Möglichkeit zur Freitestung: Ab Tag 7 (08.01) darfst du dich durch einen Schnelltest (Arzt oder offizielles 
Schnelltestzentrum) freitesten. Wenn dein Ergebnis negativ ist, kannst du noch an diesem Tag in die Schule 
kommen. Zeige dein Schnelltestergebnis dem Sekretariat und der Lehrkraft, die du in der ersten Stunde hast, vor.  
 

Ich bin SchülerIn 
und ein 
Haushaltsmitglied 
ist infiziert (pos. 
PCR am 01.01) 

Ich bin weder geimpft (max. 3 Monate her) noch genesen (max. 3 Monate her): Du musst für 10 Tage in 
Quarantäne. Ab Tag 5 (06.01) darfst du dich durch einen Schnelltest (Arzt oder offizielles Schnelltestzentrum) 
freitesten. Wenn dein Ergebnis negativ ist, kannst du noch an diesem Tag in die Schule kommen. Zeige dein 
Schnelltestergebnis dem Sekretariat und der Lehrkraft, die du in der ersten Stunde hast, vor. 
 
Ich bin genesen (max. 3 Monate): Du musst nicht in Quarantäne. Wir empfehlen, dass du dich unabhängig von den 
Schultestungen regelmäßig testest. Sollte deine Genesung mehr als 3 Monate zurückliegen, giltst du nicht mehr als 
genesen. 
  
Ich bin geimpft (Grundimmunisierung) d.h. max. 3 Monate her oder geboostert (keine zeitl. Ablauffrist): Du musst 
nicht in Quarantäne. Wir empfehlen, dass du dich unabhängig von den Schultestungen regelmäßig testest. Sollte 
deine Impfung (außer Booster) mehr als 3 Monate zurückliegen, giltst du nicht mehr als immunisiert.  
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Ich bin SchülerIn 
und hatte mit einer 
coronainfizierten 
Person Kontakt, 
mit der ich NICHT 
den Haushalt teile.  

 
Ich bin weder geimpft (max. 3 Monate her) noch genesen (max. 3 Monate her): Du musst für 10 Tage in 
Quarantäne. Ab Tag 5 (06.01) darfst du dich durch einen Schnelltest (Arzt oder offizielles Schnelltestzentrum) 
freitesten. Wenn dein Ergebnis negativ ist, kannst du noch an diesem Tag in die Schule kommen. Zeige dein 
Schnelltestergebnis dem Sekretariat und der Lehrkraft, die du in der ersten Stunde hast, vor. 
 
 
Ich bin genesen (max. 3 Monate): Du musst nicht in Quarantäne. Wir empfehlen, dass du dich unabhängig von den 
Schultestungen regelmäßig testest. Sollte deine Genesung mehr als 3 Monate zurückliegen, giltst du nicht mehr als 
genesen. 
 
 
Ich bin geimpft (Grundimmunisierung) dh. max. 3 Monate her oder geboostert (keine zeitl. Ablauffrist): Du musst 
nicht in Quarantäne. Wir empfehlen, dass du dich unabhängig von den Schultestungen regelmäßig testest. Sollte 
deine Impfung (außer Booster) mehr als 3 Monate zurückliegen, giltst du nicht mehr als immunisiert.  
 

 

!!! NICHT VERGESSEN: Essen in der Mensa abbestellen, falls du länger zu Hause bleiben musst! 


